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Bericht aus dem Gemeinderat  -  Sitzung vom 08. November 2016 
 

Kurzbericht über die letzte öffentliche und nichtöffentliche Gemeinderatssitzung 
Bekanntgabe des Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung zur Einstellung von Frau Stefanie Dold im 
Bürgerservice für die ausscheidende Frau Christel Sumser in gleichem Umfang zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt. 
 
Wasserversorgung Horben; Versorgung der oberhalb des Hochbehälters „Dorf“ gelegenen Anwesen  
Hier: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Arbeiten zur Herstellung der  
Wasserleitung sowie der Anlagentechnik  
Der Gemeinderat beschloss nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung die Vergabe der Gewerke  
Tiefbau Wasserleitung und Stahlbeton-Fertigteilbauwerk an die Fa. Knobel, Hartheim, Hydraulische 
Ausrüstung an die Fa. Itefa GmbH, Kreuztal sowie E-MSR an die Fa. Meitec GmbH, Bahlingen zzgl.  
anfallender Planungs- und Honorarkosten. 
 
5. Bebauungsplanänderung „Am Schluckenhäusle“ 
Der Gemeinderat beschloss 
a) die im Rahmen der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen von Seiten der 

Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 
Abs. 2 in Verbindung mit § 13a BauGB. 

b) die 5. Bebauungsplanänderung mit den örtlichen Bauvorschriften „Am Schluckenhäusle“ nach § 10 Abs. 
1 BauGB als Satzung. 

 
Bekanntgaben 

1. a)  Vorliegender Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Errichtung einer Brücke  über den 
Sägendobelbach als Zufahrt zu Grds.-Flst.Nr. 116/4, OT Bohrer 

b)  Festlegung der Variante zum Umbau des Buswartehäuschen – Rathausplatz 
c)  Verwaltungsrechtssache wegen Straßenbauarbeiten im Leimiweg - Zulassung der Berufung;  
     der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat nun im Rahmen eines  
     Verwaltungsrechtsverfahrens i..S. „Wegerecht“ im Leimiweg, welches im Jahr 2014 durch das  
     Verwaltungsgericht Freiburg beschieden wurde nach Überprüfung des Urteils den Antrag auf  
     Berufung durch die damals Beigeladenen zugelassen. Gründe hierfür sind offensichtlich Zweifel des VGH  
     an der Richtigkeit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg.   
 

 
 
 


